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1. Bericht 

1.1. Ausgangslage 

Auf der Grundlage eines Berichts des Regierungsrats nimmt der Landrat gemäss § 89 lit. c des Bil-
dungsgesetzes vom 6. Juni 2002 (BildG, SGS 640) alle vier Jahre zur Qualität der öffentlichen 
Schulen Stellung. Zudem hat die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion gemäss Bildungsgesetz be-
treffend die Evaluation öffentlicher Schulen und der Leistungsmessungen den Auftrag, mit einer 
aussagekräftigen Berichterstattung die Information der politischen Instanzen, Behörden und Öf-
fentlichkeit im Hinblick auf die Qualitätsentwicklung des Bildungswesens sicherzustellen (§ 60 Abs. 
4ter BildG).  

Erstmals legte der Regierungsrat mit Beschluss vom 6. November 2007 dem Landrat den Bil-
dungsbericht 2007 vor (LRV 2007-279). 2011 und 2015 folgten weitere Baselbieter Bildungsbe-
richte.  

1.2. Ziel der Vorlage 

Mit dem Bildungsbericht Kanton Basel-Landschaft 2019 kann der Landrat den gesetzlichen Auftrag 
erfüllen, alle vier Jahre zur Qualität der öffentlichen Schulen Stellung zu beziehen.  

1.3. Erläuterungen 

Der Bildungsbericht Kanton Basel-Landschaft 2019 bietet eine Übersicht über den Stand und die 
Entwicklungen des kantonalen Bildungssystems. Dafür wird ein bildungsstatistischer Überblick 
über die verschiedenen Bildungsstufen und Schultypen vermittelt. Anschliessend werden im Kapi-
tel Bildungsindikatoren nach Bildungsstufen geordnet Indikatoren präsentiert, welche Anhalts-
punkte für die Analyse der Qualität geben. Weiter werden acht Fokusthemen vertieft erörtert: Leis-
tungstests, Sonderpädagogik, Musikschulen, Chancengerechtigkeit, Bildungslaufbahn, Fachkräf-
tebedarf, Digitalisierung des Bildungswesens und Bildungsausgaben. Diese Schwerpunkte besit-
zen für den Kanton Basel-Landschaft eine hohe bildungspolitische Relevanz. 

Im Fazit werden mit Bezug zum Regierungsprogramm Einschätzungen zur Steuerung des Bildungs-
systems, zur Umsetzung der Bildungsharmonisierung und zur Chancengerechtigkeit im Bildungsbe-
reich abgegeben. 
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Im Ausblick wird dargelegt, dass im Bildungsbereich in den kommenden Jahren keine grossen Re-
formprojekte anstehen.  
 
Die hauptsächlichen Herausforderungen bestehen in  
 

 der langfristigen Wahrnehmung des Bildungsauftrags in den Bereichen Qualifizierung, Integra-
tion, Sozialisation, berufliche Orientierung und Betreuung im Sinne des «Bildungserfolgs für 
alle» durch die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit unsicherem Bildungserfolg, na-
mentlich von Schülerinnen und Schülern mit unzureichenden Leistungen in Deutsch, Franzö-
sisch und Mathematik, 

 der Chancengerechtigkeit für Knaben bzw. junge Männer und Gruppen von Ausländerinnen 
und Ausländern mit schlechten sozioökonomischen Voraussetzungen, einer anderen Haupt-
sprache als Deutsch und Migrationshintergrund, 

 den zunehmenden Schülerinnen- und Schülerzahlen auf der Sekundarstufe I,  

 Weiterbildungen der Lehrerinnen und Lehrer in ICT, 

 dem erhöhten Bedarf an Lehrerinnen und Lehrern insbesondere auf der Sekundarstufe I – all-
gemein sollen im interkantonalen Wettbewerb gut qualifizierte, talentierte Lehrerinnen und Leh-
rer und Schulleiterinnen und Schulleiter gewonnen werden, 

 der fortschreitenden Digitalisierung des Bildungswesens verbunden mit der guten Vorbereitung 
der Schülerinnen und Schüler auf ein Leben und Arbeiten in einer digital geprägten Welt, 

 der weiter steigenden Nachfrage nach tertiären Ausbildungen (Höhere Berufsbildung; Hoch-
schulen) sowie 

 dem Fachkräftemangel in den Gesundheitsberufen und den MINT-Berufen. 

Der Regierungsrat lässt 2023 wiederum im gesetzlich vorgegebenen Takt von vier Jahren einen 
Bildungsbericht Kanton Basel-Landschaft 2023 erstellen. 

1.4. Strategische Verankerung / Verhältnis zum Regierungsprogramm 

Förderung von zukunftsfähigen Ausbildungen:  

Die Governance Bildung und damit die Steuerung des gesamten Bildungsbereiches ist auf die Bil-
dungslaufbahn der Schülerinnen und Schüler ausgerichtet. Dazu gehört auch eine auf die gesamte 
Bildungslaufbahn abgestimmte Bildungsberichterstattung zur systematischen und auf Dauer geleg-
ten Beschaffung und Aufbereitung von Informationen über das Bildungssystem und dessen Um-
feld. 

1.5. Rechtsgrundlagen; Finanz- oder Planungsreferendum 

Kein Finanz- oder Planungsreferendum 
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2. Antrag 

Der Regierungsrat beantragt dem Landrat: 

1. Vom Bildungsbericht des Kantons Basel-Landschaft 2019 des Regierungsrats wird 
Kenntnis genommen. 

 

Liestal, 23. Juni 2020 

Im Namen des Regierungsrats 

Der Präsident: 

Isaac Reber 

Die Landschreiberin: 

Elisabeth Heer Dietrich 
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Landratsbeschluss 

Fachhochschule Bildungsbericht Basel-Landschaft 2019 

 

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst: 

1. Vom Bildungsbericht des Kantons Basel-Landschaft 2019 des Regierungsrats wird 
Kenntnis genommen.  

 

 

 

Liestal, Datum wird von der LKA eingesetzt! 

Im Namen des Landrats 

Der Präsident: 

 

 

Die Landschreiberin: 
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